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Der Pädagogische Beobachter
IM KANTON ZÜRICH

ORGAN DES KANTONALEN LEHRERVEREINS — BEILAGE ZUR SCHWEIZERISCHEN LEHRERZEITUNG

ERSCHEINT MONATLICH EINMAL

12. JAHRGANG No. 17. 2. NOVEMBER 1918

INHALT: Die regierungsrätliche Vorlage zum Besoldungsgesetz und die Eingabe des KantonalVorstandes. Von U. Siegrist, Zürich 4. — Die
Vikare und der Kantonale Lehrerverein. — Nochmals von den Vikaren. — An die Mitglieder des Z. K. L.-V.

Die regierungsrätliche Vorlage zum Besoldungsgesetz

und die Eingabe des Kantonalvorstandes.

Eine tiefe Erregung geht heute durch den zürcherischen
Lehrerstand. Sie begann, als die Grundzüge der regieiungsrät-
liehen Vorlage zum Besoldungsgesetz bekannt wurden; sie

hätte einen gewaltigen Aufmarsch der Lehrer zu Stadt und Land
zur Generalversammlung des Z. K. L.-V. bewirkt. In letzter
Stunde musste die Generalversammlung des Versammlungs-
Verbotes wegen der Grippe abgesagt werden, und so sah sich
der Kantonalvorstand der Möglichkeit beraubt, vor der grossen
Gemeinde Rechenschaft abzulegen über die Schritte, die er
in der Besoldungsangelegenheit bereits getan hat. Er muss
aber, der Wichtigkeit der Frage angemessen, sämtliche Mit-
glieder des Z. K. L.-V. über den Stand der Besoldungsbe-

wegung unterrichten, wie umgekehrt die verschiedenen Lehrer-
Organisationen durch Eingaben an den Kantonalvorstand
diesem Kenntnis geben von den Ansichten und Forderungen
der Lehrerschaft.

Heute bleibt dem Kantonalvorstand nur der Weg durch
unser Organ übrig, um an alle Mitglieder gelangen zu kön-
nen. — Die Papierrationierung aber verbietet den vollständigen
Abdruck der regierungsrätlichen Vorlage vom 24. September
1918, betitelt: «Gesetz über die Leistungen des Staates an
das Volksschulwesen und die Besoldungen der Lehrer»
und unserer umfangreichen Eingabe hiezu. Diese Eingabe
an die kantonsrätliche Kommission zur Vorberatung des

Lehrerbesoldungsgesetzes wurde in einer Sitzung des Kantonal-
Vorstandes mit den Präsidenten der Sektionen des Z. K. L.-V.,
mit den Vertretern der verschiedenen Lehrervereine und
weiteren Vertrauensmännern am 3. Oktober bereinigt und
schon am 7. Oktober sämtlichen Kommissionsmitgliedern
überreicht.

Im folgenden wird zusammenfassend die regierungsrät-
liehe Verordnung mit unsern abweichenden Forderungen
verglichen, ohne die eingehenden Begründungen unserer
Eingabe in vollem Umfange zu wiederholen.

Der erste Abschnitt regelt die Leistungen des Staates
für das Volksschulwesen. Zu § ia der Vorlage
wünschen wir, dass der Staat nicht nur Beiträge leiste an
die Ausgaben für «die Anschaffung von obligatorischen Lehr-
mittein und Schulmaterialien», sondern auch einen Beitrag
leiste 2/rV zWzzrâ&A?//z7Z ««2/ Zé7zrwzzVz^7 222/22?

ZV //22/22222 2722 /zV22.

Ebenso verlangen wir zu § i c, dass Staatsbeiträge ausser
«für den Handarbeitsunterricht für Knaben und den haus-
wirtschaftlichen Unterricht für Mädchen der Primär- und
Sekundärschule» auch ausgerichtet werden sollen />2>2/2V /r'2'22-

272^/2222,2) 22222/ 2/2222 /)£/Z7i?Z Z2Ö22 ,S2:/22z/zT,£222-/272. — Die Vor-
läge strich den Staatsbeitrag für Neubau und Hauptreparaturen
für Lehrerwohnungen, wie ihn noch das Gesetz von 1912
vorsieht. Unsere Eingabe will die alte Fassung wiederher-
stellen, um gerade die kleineren Gemeinden in dieser Zeit
der Wohnungsnot zum Einbau von Lehrerwohnungen in die
Schulhäuser zu ermuntern.

Abschnitt II der Vorlage betitelt «Besoldung der
Volksschullehrer» bringt die einschneidendsten Neue-
rungen gegenüber dem Gesetz vom 29. September 1912

und nötigte uns deshalb, weitgehende Abänderungsvorschläge
zu stellen. Die einschlägigen Paragraphen der regierungs-
rätlichen Vorlage seien vorangestellt :

§ 5. Die Besoldung der Piimar- und Sekundarlehrer setzt sich

zusammen aus dem Grundgehalt und den Zulagen des Staates und
der Gemeinden.

§ 6. Das Grundgehalt der Primarlehrer beträgt 3400 Fr., das
der Sekundarlehrer 4200 Fr.

Der Staat zahlt daran folgende nach den Beitragsklassen der Ge-
meinden abgestufte Beträge aus :

(Folgt die Aufführung der ib Klassen mit den vom Staate zu
zahlenden Beträgen.)

§ 7. Der Staat richtet Dienstalterszulagen aus:
a) An Primarlehrer 100—1200 Fr., beginnend mit dem zweiten

Dienstjabr und mit jährlicher Steigerung um ioo Fr.;
b) an Sekundarlehrer ioo—1400 Fr., beginnend im I. und 2. Dienst-

jähr mit je 100 Fr. und von da an mit jährlicher Steigerung um
120 Fr.
(Folgen noch 2 Absätze über die Berechnung der Dienstalterszulagen.)
§ 8. Der Staat richtet ausserordentliche Zulagen aus an definitiv

angestellte Primär- und Sekundarlehrer steuerschwacher oder mit
Steuern stark belasteter Gemeinden, und zwar im I.—3. Jahr 200 Fr.,
im 4.—6. Jahr 300 Fr., im 7.—9. Jahr 400 Fr. und für die Folgezeit
500 Er.

§ 9. Die Gemeinden gewähren den Lehrern zu der gesetzlichen
Besoldung Zulagen, deren Bebag mindestens dem vom Erziehungsrat
im Juli 1918 bestimmten Schatzungswert einer den gesetzlichen An-
forderungen genügenden Lehrerwohnung zu entsprechen bat. Diese
Leistung kann ganz oder teilweise durch Einräumung einer Wohnung
in natura erfolgen.

Wo die Schulgemeinden oderSekundarschulkreise über eine passende
Lehrerwohnung verfügen, sind die Lehrer berechtigt, ihre Einräumung
zu beanspruchen unter Verrechnung des Wertes gegen die Gemeinde-
Zulagen. Kann über den anrechenbaren Wert der Lehrerwohnung
zwischen Lehrern und Gemeinden eine Einigung nicht erzielt werden,
so entscheidet über den Ansatz endgültig der Erziehungsrat.

Den Gemeinden oder Kreisen wird es überlassen, in der Bemessung
der Gemeindezulagen an Verweser und definitiv gewählte Lehrer eine
Abstufung vorzunehmen.

§ 5 der Vorlage enthält nicht mehr den weitern Bestand-
teil des Grundgehaltes, wie ihn der § 7 des Gesetzes von
191 2 anführt «mit geeigneter Wohnung in möglichster Nähe
des Schulhauses». Die Wohnung, oder an deren Stelle die
Wohnungsentschädigung soll ausgekauft werden durch eine
mindestens dem Schatzungswert der Lehrerwohnung ent-
sprechende Gemeindezulage (§ 9, al. 1). Welche Folgen das
haben wird, beleuchtet der nachstehende Auszug aus der
Weisung des Regierungsrates zur Vorlage aufs schärfste.
Er sagt :

Diese Neuordnung der Besoldung wird und darf zur Folge haben,
dass die Gemeinden, die dadurch stärker belastet werden, die bisher
gewährten freiwilligen Leistungen entsprechend kürzen. Das kann
geschehen bei Anlass der Neufestsetzung der Gemeindezulagen, die
nach § 22, Absatz 2, auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen
Gesetzes erfolgen soll.

Mit der einen Hand wird gegeben, mit der andern wieder
genommen Die Erhöhung des Grundgehaltes (§ 6) und der
Dienstalterszulagen, (§ 7) ohne die Wohnungsentschädigung
genügt allein nicht, um die Verteuerung der Lebenshaltung
wett zu machen. Die einschränkende Bestimmung des § 9
in der Deutung, wie sie der Regierungsrat in der Weisung
gibt, verringert wieder die Besoldungserhöhung und setzt
die Lehrerschaft gegenüber andern Beamtenkategorien mit
entsprechender Vorbildung zurück. Durch den § 9 sehen
wir uns veranlasst, ein weit höheres Grundgehalt ansetzen
zu müssen, um die Besoldungen der Teuerung anzupassen.
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Nur wenn durch den Staat die Pflicht einer hinreichenden
Besoldung des Lehrers übernommen wird, hat er ein Recht,
die Gemeinden zur Herabsetzung ihrer Leistungen aufzu-
muntern. Die Ablösung der Entschädigung für Holz und
Pflanzland im Jahre 1912 durch ein Linsengericht kann die
Lehrerschaft nicht davon überzeugen, dass die Wohnungs-
entschädigung als ein Bestandteil des Grundgehaltes als letzter
Ausläufer der Naturalwirtschaft nicht mehr in die heutige
Ordnung der Dinge hineinpassen soll

Der regierungsrätlichen Vorlage stellen wir daher in
unserer Eingabe folgende Fassung der Paragraphen 5, 6
und 7 gegenüber :

§ 5. «Z/zz4 GV/z/zz/^f/zzzF £f/rä(?7 zw/z /. (?zz/zz//zr /p/F
zz/z /z/r fz'zzf/z Frz'z/z/zr/f/zrfr ^000 Fr., /z/r fz'/zf/z -Sf/èzz/zz/zzr-

/f/zrfr 5000 Fr. p'zz/zr/zf/z, /«zZ ^ffzjçv/fAr HWz/zz//z£ z/z

zzzi?£"/z'f//4z'fr Azz/zf z/f4 •Sf/zzz//zzzz/4f4.

F>Zf (Ff//ZfZ/Zz/f/Z /wZZZf/Z ZZ/Z F/f//f //fr ILöÄ/ZZZ/Z^" F?zzr-

ff/gÂ/z/zz^ Zrz'Zf/z //744f/z, z/frfzz FföAf zz//f z/rfZ j/zz/zrf z/f/z
zirFzf/zf/z Ffr/zzz//;zz44/7z f«/4/rffFfzzz/, /zzzz/z Ffrzzf/z//z/zz44z<z/£-
z/fr Sf/z/z/Ff/zörz/f/z z/zzrf/z z/z/z is/"2z'z/zzz/z^frzzZ fefZz//z//zZ zzzzzf.

Zu § 7 a und b:
IFz'r zczzzzj'z/zz/z ^-/zzz/zzz jÎ/i72tz7/zzz//z z/fr F>z'fzz4/zz//fr42zz-

Zsgfzz zwz /200 Fr. /z/r Przz/zzzr- zzzzz/ SfFzz/zz/zzr/f/zrfr.

In unserer Begründung vergleichen wir in drei Beispielen
die Besoldung eines Lehrers in einer schwächeren Gemeinde,
die er nach dem bisherigen Gesetze bezog mit der Besoldung,
die er nach den Ansätzen des Regierungsrates erhalten würde.
Wir weisen nach, dass nur durch die von uns vorgeschlagenen
Ansätze das Gesetz das einlöst, was es sein möchte : Eine
wirkliche Hilfe für die am schlechtesten gestellten Lehrer
Auch durch -unsere Ansätze wird die Lehrerschaft in den
grössern Gemeinden immer noch genötigt sein, Gemeinde-
Zulagen zu fordern, die über den Schatzungswert der Wohnung
hinausgehen.

Wir stellen fest, dass der zürcherische Lehrerstand in
der Stufenleiter der kantonalen Beamten um einige Sprossen
heruntergedrückt wird durch die Ansätze der Vorlage. Ein
Vergleich mit den Besoldungsansätzen der Verordnung be-
treffend die Anstellung und Besoldungen der Beamten und
Angestellten der Verwaltung erhärtet diese Behauptung.

Den rascher wechselnden Verhältnissen entsprechend, soll
die Neueinschätzung der Wohnungen alle 3 Jahre (bisher
alle 6 Jahre) erfolgen.

Wir belassen den Unterschied zwischen Primär- und
Sekundarlehrerbesoldung auf 1000 Fr. Wenn durch diesen
Unterschied die höhern Ausbildungskosten der Sekundär-
lehrer in Rechnung gestellt werden, soll dies schon im Grund-
gehalt und nicht erst nach dem 12. Dienstjahr in vollem
Umfang geschehen.

Zu § 8 erwarten wir, dass die ausserordentlichen Staats-

zulagen, wie bisher, zzz/f/z zzzz z/z'f z/z/f/zz'ZzV zz/z<fZ5^z//Zz?z Ff/zrfr
zz/z zz/z£fAz7/f« Nz/Wr/z zm/j^wz'z/zZzZ tt'frz/f« jc/Zz/z, ohne
im weitern die Ansätze zu verändern.

Der ganze § 9 soll gestrichen, und die Wohnungs-
entschädigung wieder in den Grundgehalt aufgenommen
werden.

Bei der Regelung des Gehaltes der Arbeits- und Haus-
haltungslehrerinnen verweisen wir auf die Eingabe der Arbeits-
lehrerinnen und unterstützen sie in vollem Umfange.

Entsprechend der früher geübten Praxis wünschen wir zu
§ 12, al. 1, dass nicht nur Erkrankung, sondern zzzzz/z F/z/z?//
von Lehrern oder Arbeitslehrerinnen die Berechtigung zu
einem vom Staate bezahlten Vikariate gibt.

Absatz 2 dieses § 12 lautet:
Die Lehrer können verpflichtet werden, ohne Entgelt vorübergehend

und bis auf die Dauer von vier Wochen Stellvertretung für einen andern
Lehrer im Falle von Krankheit oder Militärdienst zu übernehmen.

Er wurde von uns mit folgender Begründung zurück-
gewiesen :

«Die Lehrerschaft will den Versuch, sie unter Umständen
als Waffe gegen die Vikare brauchen zu wollen, zum vorn-
herein entschieden ablehnen. Es ist ihr nicht verständlich,
wie in dieser Zeit des Lehrerüberflusses und der stellenlosen
Vikare eine solche Bestimmung neu in ein Gesetz hinein-
gebracht werden will. Der Absatz ist auch überflüssig, weil
die Lehrerschaft die notwendig werdende Mehrbelastung in
dieser Kriegszeit ohne Murren auf sich genommen hat. Die
Lehrerschaft sieht in dieser Bestimmung eine Bedrohung
und eine Verkürzung ihrer gewerkschaftlichen Rechte.»

Die Stellung des Kantonalvorstandes zu den Vikariats-
besoldungen ergibt sich deutlich aus der Gegenüber-
Stellung der regierungsrätlichen Ansätze und unsern Ab-
änderungsvorschlägen. Ein Vergleich verhindert vielleicht für
die Zukunft weitere Legendenbildungen

Die Anträge des Regierungsrates lauten :

§ 13. Die Vikariatsbesoldung beträgt auf der Stufe der Primär-
schule 12 Fr., auf der Stufe der Sekuudarschule 14 Fr. für den
Unterrichtstag. Primarlehrer, die auf der Stufe der Sekundärschule
Vikariatsdienst leisteD, erhalten 13 Fr. für den Unterrichtstag.

Für Arbeits- und Haushaltungslehrerinnen beträgt die Vikariats-
entschädigung t Fr. 50 Rp. für die Unterrichtsstunde.

Fallen Ferien in die Zeit eines Vikariates, so erhält der Vikar
die Hälfte der ordentlichen Vikariatsentschädigung.

Dem gegenüber fordert unsere Eingabe :

-Zzz § /j, zz/. 7. Z>z> FzFzzz'z'zz£4/f4z>/z/zz/z,£ /z7rzz£7
z/?r -Sz7//f z/zr Prz'z/z«r4f/zz//f po Fr., zzzz/" z/fr FZ/z/f z/?r
AV/'zzzzz/zzrff/zzz/z' 770 Fr. z/z z/fr FPzFf.

Schlussatz streichen.

zu al. 2 verweisen wir auf die Eingabe der Arbeitslehrer-
innen.

Z/z zz/. j. Fzz//ztz Fzt/V« öz/fr F/z7zV«rz/z'f/z4f /'// z/z'f ZfzV
zF/f-f FzFzzrz'zzPf, t/z/zr fr/èrzz/z/'z' fz'/z FzFzzr wzï/zrf«z/ 4fz'«f4
•Sf/zzz/z/z'f/z4A4, 40 f;7zz?// fr z/zf tfrz/f/z//zz://f Fz£zzrzzz/.ff;z/-
4f//zZz/z£7ZZZ£-.

Die Vorlage bestimmt in
§ 15. Zur Einführung von Anfängern im Lehrfach in die Praxis

des Volksschulunterrichtes durch bewährte Lehrkräfte und zur Entlastung
älterer Lehrer kann die Erziehungsdirektion Hülfsvikariate einrichten.
Die Entschädigung richtet sich nach dem Umfang des Aushülfsdienstes.

Um diese Institution auf breitere Grundlage zu stellen,
schlagen wir vor, einzuschieben « £zz/z/z z/z'f Frsz'f/zzz/z^sz/z'rf/to'zi«
Ff/-«- z/zzz/ F/ä7/4Zzz"Fzzrz'zz/z' fz'/zr/f/zA/z. FFf F/zAzr/zaz/zifz//zf
rz'f/zzW j/f/z /zzzf/z z/zr P/zz/fr z/z'fJfJ Fh'fzzVf4. »

Die Ruhegehalte werden durch nachstehenden Para-
graphen in der Vorlage folgendermassen festgesetzt :

§ 16. Ein Lehrer, der nach mindestens dreissig Dienstjahren aus
Alters- oder Gesundheitsrücksichten mit Bewilligung des Erziehungs-
rates vom Lehramt zurücktritt, hat Anspruch auf ein lebenslängliches
staatliches Ruhegehalt, das wenigstens die Hälfte und höchstens acht
Zehnteile seiner zuletzt bezogenen gesetzlichen Barbesoldung (Grund-
gehalt und Dienstalterszulage) beträgt. Ausnahmsweise kann ein Ruhe-
gebalt auch bei geringerer Zahl der Dienstjahre gewährt werden. Der
Regiemngsrat setzt die Höhe des Ruhegehaltes fest unter Berück-
sichtigung des Dienstalters, der VermögensVerhältnisse und der Lei-
stungen des Lehrers.

Wir stellen ihr folgende Fassung gegenüber:
«Fz'/z Zf/zT-f/-, z/f/- zzz/4 HFfr4- cz/zr GVjzz/zz/wzprz/fF-

4z'z7z/f/z //zzV FfM/z/Zz^/z/z^- z/fj Frzzf^zz/z^rzz/^ zw/z Ff/z/--
ZZWZ/ .SZZr&rfF/rZ//, /z/z/ H/Z4/>rZ/f/z ZZZ// fZ/Z /f/f/zj/zz/z^/z'f/zfj
4/zZZZ//ZfFf4 Fzz/zfff/zzz/z', z/z24 WZZzFz //ZZZZz/f4A/Z4 z/ffZ^ F>ZfZZ4/-

pzz/zrz'zz Wfzzz^Vf/zf z/z'f F/zzZ/z'f zz/zz/ /zzif//4/f/z4 zzf/zz' Ff/zzz-

Az'/f 4fZ/Zfr ZZ/Zf/Stf /f^Zt^fZZf/Z £V?4f/s/z'f/zfZZ Fzz/-7f4ö/z/zzzz^

(6/7//Zz/fZ>/zzZÄ zz/zz/ jFzf/Z4Z'zz//f/"42zz/zz^fJ 3f/rârgF F?fr Ff-
^z'frZ/ZZ^frzZ/ ffFZ z/z'f //ö/zf z/f4 Fzz/zf^-f/zzzAf4 /f4/ ZZ/Z/fr

Pfräf/Lfz'f/zZ'/jfzzzz^ z/f4 Pzf;z4Az//fr4, z/f/- Ff/-//zzig-fz/4z/fr/zzzÄ-

«Z44f zzzzz/ z/fr Ffz4z'zz/zz-fzz z/f4 Ff/zrfr4.»
Wir wollen darunter schärfer ausdrücken, dass ein

Lehrer auch vor dem 30. Dienstjahr aus Gesundheits-
rücksichten zurücktreten könne und Anspruch auf eine
Pension habe.
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Über den Besoldungsnachgenuss bestimmt al. I
des folgenden Paragraphen :

§ 21. Die Hinterlassenen eines verstorbenen Lehrers beziehen

dessen Besoldung für den laufenden Monat und für die folgenden
sechs Monate.

Es fällt auf, dass vom Nacbgenuss des Ruhegehaltes
nicht mehr die Rede ist und die einzelnen Teile der Be-

soldung nicht mehr aufgeführt werden. In dem Gegen-
vorschlage unserer Eingabe:

« Z)zV fozzV^zz
VAST^ZZ ^vfjzwzte ÄÖÄZ- zzzzaf ozZer Z/ASJ*ZZ

/«> mjw.» ist die Forderung enthalten,
dass auch die Gemeinden ihr Betreffnis an den Besoldungs-

nachgenuss auszurichten hätten.

Die Vorlage erhöht die Ruhegehalte, die vor dem

Inkrafttreten dieses Gesetzes festgesetzt worden sind, um 40 0/0.

Wir fanden, dass mit einem Ansatz von 40 0/0 der 100 0/0

betragenden Verteuerung nicht genügend Rechnung getragen
worden sei und schlagen eine Erhöhung dieser Ruhegehalte
um 40%—100 0/0 vor, was durch den Kantonsrat auch
den pensionierten Polizeimännern zugebilligt worden ist.

Enttäuscht und überrascht war die zürcherische Lehrer-
schalt, als sie vernahm, dass nach den Schluss- und
Übergangsbestimmungen der Vorlage die neuen Be-
soldungen erst ab 1. Januar 1919 ausgerichtet werden sollen,
während für sämtliche kantonalen Beamten und Angestellten
die Besoldungen rückwirkend ab 1. Januar 1918 erklärt worden
sind.

Die Vorlage bestimmt:
§ 22. Die Ausrichtung der Dienstalterszulagen (§§ 7 u. It) erfolgt

nach den neuen Normen mit Wirkung vom i. Mai 1918 ab.
Die übrigen Bestimmungen dieses Gesetzes treten mit 1. Januar

1919 in Kraft.
Auf diesen Zeitpunkt haben die Gemeinden und Sekundarschul

kreise die Höhe der Gemein deZulagen festzusetzen.
Die durch den Kantonsratsbeschluss für das Jahr 1918 geordneten

Teuerungszulagen der Lehrer und Arbeitslehrerinnen werden durch
das Gesetz nicht berührt.

Damit kann sich die Lehrerschaft nicht zufrieden geben.
Wenn auch zuzugeben ist, dass die Verrechnungen kom-
pliziert sind, ist das doch kein stichhaltiger Grund, um eine

ganze Kategorie von Staatsangestellten hintanzusetzen. Die
Auszahlung der erhöhten Alterszulagen für 8 Monate des
Jahres 1918 bringt trotz der schon bezogenen Vorschüsse
auf die neue Besoldung dem Lehrer keinen der Teuerung
angemessenen Besoldungsausgleich für 1918 und nicht das,
was die übrigen Beamten erlangt haben : — dem vollen
Genuss der neuen Besoldungen für das Jahr 1918. — So-
wohl der Regierungsrat wie der Kantonsrat erklärten die für
1918 ausgerichteten Zulagen ausdrücklich als Vorschuss-
Zahlungen auf die neuen Besoldungen. Sie' sind auch nirgends
als Teuerungszulagen aufgefasst worden; denn eine solche
Art der Bemessung von TeueruDgzulagen ohne jede Rück-
sieht auf die Höhe der Besoldung und der Familienverhält-
nisse hätte sofort den Widerspruch herausgefordert. Diese
Erwägungen führten uns dazu, die Streichung des ganzen
§ 22 zu fordern und ihn zu ersetzen durch:

«Z?z> 24zz.frzc/z/zz7z£" zfer zr/h/^7 »zzV

zw« /. /p/t? «£.»

Wenn diese Ausführungen im Drucke erscheinen, wird die
kantonsrätliche Kommission zur Vorberatung des Besoldungs-
gesetzes ihre Arbeit abgeschlossen haben. Mit Spannung
sieht die Lehrerschaft ihrer Vorlage entgegen und hofft,
aus der veränderten Gestalt wehe ein ihr günstiger ge-
sinnter Geist entgegen.

Der Kantonalvorstand wird zu der Kommissionsvorlage
neuerdings Stellung nehmen und die nötigen Beratungen in
die Wege leiten. Die Mitglieder des Z. K. L.-V. werden
auch über die künftigen Schritte ihres Vorstandes und die
weitere Gestaltung des Besoldungsgesetzes unterrichtet werden.

Entschlossener Wille in der Verfechtung unserer gerechten
Forderungen und einmütiges Zusammengehen sind die Be-

dingungen, um das Gesetz zu einer Hilfe aus der Notlage
zu gestalten. £7. .Szigm/, Zürich 4.

Die Vikare und der Kantonale Lehrerverein.

Der Vorstand des Zürcherischen Kantonalen Lehrervereins
hat der Kommission der Vikare das nachstehende Schreiben
zugehen lassen :

KjAt* und Tfärzh/z, den 25. Oktober 1918.

ätt« Trz'te äz/zzzzt, Zzz/z/r;-,

zuhanden der Kommission der fusionierten Klassenvereine 1911—1915.

Im Volksrecht Nr. 244 vom 19. Oktober 1918 erschien,
von der Kommission unterzeichnet, eine Einsendung, betitelt
«Die Aktion der Lehrervikare». Sie enthält Unrichtigkeiten
und Unterschiebungen gegenüber dem Kantonalvorstand, die
dieser nicht unerwidert lassen darf.

Vorerst ersuchen wir Sie, die regierungsrätliche Vorlage
vom 24. September 1918 mit der Eingabe des Kantonal vor-
Standes an die kantonsrätliche Kommission zur Vorberatung
des Lehrerbesoldungsgesetzes zu vergleichen. Diese Eingabe
wurde nach Vorschlägen des Kantonalvorstandes in einer
Sitzung am 3. Oktober 1918 mit Vertretern der verschiedenen
Lehrerorganisationen und dem Lehrerstande angehörenden
Kantonsräten durchberaten und bereinigt.

Sie ersehen aus unserer Eingabe, dass der Kantonalvor-
stand sofort den 2. Absatz des § 12 auf die entschiedenste
Art zurückwies und von der genannten Versammlung einhellig
unterstützt wurde.

Wie Sie also in Ihrer Einsendung behaupten können :

«Der Z. K. L.-V. wird also mit Macht für diesen Paragraphen
eintreten, sich überhaupt mit der ganzen Vorlage sehr zu-
frieden geben,» bleibt uns unerfindlich. Die Mehrzahl der
Lehrer-Kantonsräte, die an der Versammlung vom 3. Oktober
anwesend waren, gehören der sozialdemokratischen Fraktion
an. Es wäre Ihnen demnach ein leichtes gewesen, von der
Stelle, der Sie die Verfechtung Ihrer Interessen anvertraut
haben, den wahren Sachverhalt zu erfahren.

Wenn der Kantonalvorstand das Postulat a der Vikar-
Versammlung «Abschaffung der Institution der Vikariate» zur
eingehenden Prüfung der weittragenden Folgen wohl ent-
gegennahm, sich aber nicht sofort entschliessen konnte, mit
aller Kraft dafür einzustehen, so wurde er in seiner Haltung
durch die Eingabe der 2. Sektion dès Lehramtskandidaten-
Verbandes bestärkt. Diese Eingabe befürchtet, die Abschaffung
der Vikariate schränke die Freiheit und die bisherige Selb-
ständigkeit der neupatentierten Lehrer ein, wenn der Staat
nach Gutdünken über sie verfügen könne.

Der Kantonalvorstand kann die Befürchtung nicht unter-
drücken, die Verwirklichung dieses unter dem Zwange der
gegenwärtigen Verhältnisse entstandenen Postulates würde
beim Eintritt normaler Verhältnisse gerade von denen als
Fessel empfunden werden, die heute dafür eintreten.

Der Vorstand des Z. K. L.-V. begreift, dass die Vikare
die Öffentlichkeit auf ihre Notlage aufmerksam machen müssen.

Er bedauert aber, wenn sie in der Presse ihr Ziel durch
Seitenhiebe auf den Zürcherischen Kantonalen Lehrerverein
und dessen Vorstand eher erreichen zu können glauben und
ihre Angriffe auf unrichtige Darstellung stützen.

Für den Vorstand des Zürch. Kant. Lehrervereins:
Der Präsident: Zt. /Zarzztemr.
Der Aktuar: Z7. &5W/.

2 Beilagen:
1. Antrag des Regierungsrates vom 24. Sept. 1918.
2. Eingabe des Kantonalvorstandes an die kantonsrätliche Kommis-

sion vom 3. Oktober 1918.
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Nochmals von den Vikaren.

Ungeachtet unserer Erklärung im «Pädagogischen Be-
obachter» hören die Angriffe der Vikare auf den Z.K. L.-V.
nicht auf. Vielmehr wird versucht, durch Unterschiebungen
und Unrichtigkeiten die Bemühungen seiner Organe in ein
möglichst ungünstiges Licht zu stellen. Der Kantonalvorstand
will sich nicht in einen nutzlosen Pressestreit einlassen, steht
auch den von den Vikaren angegriffenen ArtikelnMer «Neuen
Zürcher Zeitung», der «Züricher Post» und der «Schweizer-
ischen Lehrerzeitung» ferne, hält es aber für notwendig,
den Mitgliedern mitzuteilen, in welcher Art er die Inter-
essen der Vikare vertreten hat.j

Unsere ersten Verhandlungen mit den Vikaren drehten
sich um die Frage, ob der Staat zur Bezahlung eines Warte-
geldes verpflichtet werden könne. Ein von uns eingezogenes
Rechtsguiachten verneinte diese Pflicht, da der Staat eine
stete Bereitschaft der Vikare nicht verlange und nicht ver-
langen könne. Die Aussicht, durch rechtliche Schritte für
die Vikare etwas zu erreichen, musste für sie und für uns
aussichtslos erscheinen.

Eine kantonale Vikarversammlung vom 15. September 1917
richtete dann an den Kantonalvorstand eine Eingabe, in
welcher sie die Abänderung von §30 des Gesetzes über
das gesamte Unterrichtswesen vorschlug. Es sollte diesem
Paragraph folgende Fassung gegeben werden :

«Das Gesamtpersonal der Lehrer ist eingeteilt wie folgt:
a) definitiv von den Schulgenossenschaften angestellte Lehrer;
b) definitiv vom Erziehungsrat angestellte Lehrer (Schulver-

weser), die auf kürzere oder längere Zeit entweder alle
Verrichtungen an einer Schule besorgen, oder ältere
Lehrer und Lehrer an grossen, ungeteilten Schulen unter-
stützen. Sie können auch der Berufsbildung dienende
Kurse besuchen, sofern ihnen dazu Zeit und Gelegenheit
geboten wird. Z?z'o z/o/f«z/zVo t/zzzr/z z/ozz j£>-

Noch ehe der Kantonalvorstand zur Behandlung dieser

Eingabe kam, wandten sich die Lehramtskandidaten gegen
diese Forderung der Vikare, die sie als eine Gefährdung
der freien Selbstbestimmung der Neupatentierten betrachteten.
Sie befürchteten, der Staat werde nicht nur die Pflicht der

sofortigen Anstellung übernehmen können, sondern mit der

Patenterteilung auch das Recht der Verfügung über die
Neupatentierten geltend machen. Für den Kantonalvorstand
kam dazu das weitere Bedenken, dass die Folge der Staat-

liehen Anstellungspfiicht unfehlbar eine Beschränkung der

Studienfreiheit wäre, die am empfindlichsten diejenigen Be-

völkerungskreise treffen würde, denen das Lehrerstudium
der einzig mögliche Weg zur Erwerbung einer besseren

Bildung ist. Auf jeden Fall war es klar, dass die Prüfung
der Fordetung der Vikare wegen ihrer weittragenden Kon-
Sequenzen längere Zeit in Anspruch genommen hätte, selbst

dann, wenn ihnen die Lehrerschaft rückhaltlos hätte zustim-
men können. Der Kantonalvorstand wusste aber, dass den
Vikaren mit einem Wechsel auf die Zukunft nicht geholfen
werden konnte. Darum suchte er das im Antrag der Vikare
enthaltene möglichst schnell Erreichbare herauszuziehen. So

kam er nach reiflicher Prüfung zum Schlüsse, die Schaffung
von Lern- und Hülfsvikariaten wäre das beste Mittel zur
Beseitigung des Vikarelendes. In einer Eingabe an den Er-
ziehungsrat wurde diese Einrichtung empfohlen und die
Forderung eines Kredites beim Kantonsrat zur provisorischen
Durchführung der neuen Einrichtung beantragt. Die Er-
Ziehungsdirektion nahm die Anregung auf und berücksichtigte

sie im neuen Besoldungsgesetz. Das war zum Teil mehr,
als wir gefordert hatten, zum Teil weniger. Mehr war es,
weil die Hülfs- und Lernvikariate gesetzlich festgelegt wurden,
weniger, weil dadurch die dringliche Hülfe für die Vikare
hinausgeschoben wurde.

Eine ebenfalls in Vorschlag gebrachte Arbeitslosenver-
Sicherung (Lehramtskandidaten) konnte nicht aus dem Boden
gestampft werden und die Gründung einer Hülfskasse für
stellenlose Vikare fand mit Recht auch bei diesen nicht
besonders Anklang, hätte sie doch allzusehr den Geruch
der Armengenössigkeit gehabt. Der Kantonalvorstand hätte
auch nicht gewusst, wie die grossen Summen für eine solche
Kasse aufzutreiben. Bei einer Bezahlung von nur 10 Fr. in
der Woche für einen Stellenlosen hätte das bei einer Zahl
von 300 im Monat 12,000 Franken ausgemacht, und da
schien es uns denn deich richtiger, wenn der Staat sich der
Vikare in geeigneter Weise annehmen würde. Das Recht
auf Arbeit gefällt uns besser als die Erweiterung der Almosen-
genössigkeit

Die Delegiertenversammlung, welche die Anträge zum
neuen Besoldungsgesetz bereinigte und an der auch die
Vikare ihre Sache vorbrachten, unterstützte einstimmig den
Kantonalvorstand und nahm im übrigen alle Forderungen
der Vikare entgegen. Was dann weiter geschah, wie wir
die Interessen der Vikare gemeinsam mit den unsrigen ver-
fochten, ersehen die Mitglieder aus dem in gleicher Nummer
stehenden Bericht über unsere Tätigkeit in der Besoldungs-
angelegenheit. Wir heben nur aus der letzten Eingabe an
die kantonsrätliche Kommission die folgenden Forderungen
gegenüber der Vorlage des Regierungsrates hervor:

Zu § 13. Z>zo zzzz/ öVz-

•Ste/o oW* Frwzrzz-jr/zK/o 90 /F., ««/ z/or 5/zz/if z/zr AV-
£?z«zfor.sz:/«//o / /o Fr. in der Woche.

F2//0« FrrzV« oz/or A/zAVörz/z«ttf z» z/?ir Foz/ ozhoj
Fnèzzmz/oj oz/z>r oz« Fz/tzzr zozzÄrozz«? s<?z«zw

Szr/zzz/z/zozz.s/z-.s', jo z>r/zzzÄ or z/zo ordentliche FziC'zzrzzzZj-

ozz/.rzr/zzzzz'zjfzzzyf.
Ferner machen wir aufmerksam auf § 15:
Zur Einführung von Anfängern im Lehrfach in die

Praxis des Volksschulunterrichtes durch bewährte Lehrkräfte
und zur Entlastung älterer Lehrer kann die Erziehungs-
direktion Zzrzz- zzzzzf //»//jzzz^rtrzzz/o einrichten. Die Ent-
Schädigung richtet sich nach der Dauer dieses Dienstes.

Die Mitglieder sehen daraus, dass wir nicht nur für
eine richtige Entlohnung der Vikare einstanden, sondern
auch deren Berechnung nach Taglöhnen bekämpften. Es

war zum mindesten verfrüht, zu behaupten, die Vikare
hätten durch den Z. K. L.-V. nichts erreicht, ehe Kommission
und Kantonsrat seine Forderungen behandelt hatten. G.

An die Mitglieder des Z. K. L.-V.

Zur gefl. Notiznahme.

1. 7>/o//zo;zzzzzwzz«or des. FrzwzzzWzA'« des Z. K. L.-V.
«Cfoor 158.»

2. Fz'zzäzz/z/zzk^o« an das Qzzzz.r/oz'zz/ des Z. K. L.-V. in
Räterschen können kostenlos auf das Postschek-Conto VIII b

309 gemacht werden.
3. Gesuche um .S/o//okz/oz-»zzF/zz»§ sind an Sekundär-

lehrer F. Gzzjjz/zzzzzzz, Friedensstr. 23, Winterthur, zu richten.
4. Gesuche um Material aus der Fzwo/z/zzJ/zztoFè sind

an Fräulein .#/. GzrAz/zzz/, Lehrerin in Höngg, zu wenden.

5. Arme um G»/zr.s#zAszz7zg" nachsuchende zf«ro/zrow<?«z/o

Äo//z£"Z7z sind an den Vizepräsidenten Fzzzzj //o«<?gfzr,
Fliederstrasse 21, in Zürich 6, zu weisen.

Redaktion: E. HARDMEIER, Sekundarlehrer, Uster; H. HONEGGER, Lehrer, Zürich 6; R. HUBER, Hausvater im Pestalozzihaus Räterschen;
W. ZÜRRER, Lehrer, Wädenswil; U. SIEGRIST, Lehrer, Zürich 4; E. GASSMANN, Sekundarlehrer, Winterthur; M. SCHMID, Lehrerin, Höngg.

Einsendungen sind an die erstgenannte Stelle zu adressieren. — Druck und Expedition: Art. Institut Orell Füssli, Zürich.


	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Organ des kantonalen Lehrervereins : Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung, 2. November 1918, No. 17

